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Vor und nach dem Frauenförderungsplan 

Ei ne Abwägung in skeptischer Hoffnung 

Als Rechtsverordnung ist der Frauenförde

rungsplan für das Wissenschaftsressort 
beispiellos. Für die meisten anderen 
Ressorts existieren lediglich hausinterne 
Broschüren , Rundschreiben oder Amts

tafelanschläge. Nach einer Analyse von 
Anna Sporrer1 sind sie vielfach inhaltlich 
gesetzwidrig und leiden unter Kundma

chungsmangel. Sporrer meint, daß Ver
ordnungen jedenfalls erforderlich wären, 

um dem Auftrag des Bundesgleichbe
handlungsgesetzes nachzukommen . Für 
den Frauenförderungsplan für das Wis

senschaftsressort stellt sich wie bei je
dem, insbesondere progressiven rechtli
chen Normenwerk frei lich die Frage nach 
der Umsetzbarkeit. In diesem Kommen

tar soll aufgeschlüsselt werden, wer an 
welcher Stelle wie zu agieren hätte und 
welcher Art die praktischen Probleme 
sein könnten. 

Generell ist zu monieren, daß im Frau
enförderungsplan anstelle von Sanktio

nen lediglich eine Berichtspflicht fest

gelegt wird. Für den Fall, daß die 
Quote nicht erfüllt wird , besteht zwar 
eine „ausführliche" Begründungspflicht 
des Rektors dem Bundesministerium für 
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Wissenschaft, Forschung und Kunst (BM

WFK) gegenüber - ob das ein probates 
Mittel ist, scheint mir aber höchst zwei

felhaft . Zumindest müßte diese Begrün
dungspflicht einer ministeriellen Kommis

sion gegenüber bestehen, deren primäres 
Anliegen die Gleichbehandlung ist. Zu
dem sind für den Fall einer nicht adäqua

ten Begründung keine Konsequenzen nor
miert. 

Wichtig und problematisch zugleich 
ist die einzige Sanktionsnorm, wonach 

nämlich der Rektor/die Rektorin im Rah
men der Budgetzuweisung die Nichtein

haltung des Frauenförderungsgebots zu 
sanktionieren hat . Hier stellt sich gerade 
aufgrund der hochgradigen Unbestimmt
heit der Bestimmung die Frage nach der 

praktischen Handhabbarkeit. Denn wel

che Maßnahmen kann und soll ein/e Rek
tor/in in einem solchen Fall setzen? Soll 
die Sanktion etwa lauten: keine Frau, 

kein Computer? Zwar ist der Rektor/die 
Rektorin insbesondere nach dem UOG 
1993 ein äußerst mächtiges, auf vier Jahre 
bestelltes monokratisches Organ. Doch 

gehört wohl vie l Frauenbewegtheit und 
auch Mut dazu, derart unpopuläre Maß· 
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nahmen zu setzen - wie immer sie im ein

zelnen aussehen mögen. 

Ein wesentlicher Punkt 1m · Bundes

gleichbehandlungsgesetz und auch im 

Frauenförderungsplan ist die Festlegung 

von qualifikationsabhängigen Frauenquo

ten. Die Qualifikationsabhängigkeit ist im 

Sinn der bestmöglichen Ausbildung der 

Studierenden sicherlich ein gerechtfertig
tes Anliegen. Für die Praxis scheint die 

spezielle Formulierung „nicht geringer ge

eignet als die bestgeeigneten Bewerber" 

gleichwohl nicht unproblematisch. Denn 

Kommissionen scheinen bei der Beurtei

lung der Qualifikation bisweilen in eher 

zweifelhafter Weise vorzugehen. Manch

mal entsteht der Eindruck, daß die Quali

fikationskriterien im Lauf des Verfahrens, 

wenn sich ein Favorit herauskristallisiert 

- oder wenn schon jemand festgestanden 

ist und man erst im Lauf des Verfah

rens feststellen muß, daß der Ausschrei

bungstext nicht präzise genug auf den fa

vorisierten Bewerber zugeschnitten war-, 

,modifiziert', um nicht zu sagen, ,gebo

gen' werden. Zudem wird über Frauen 

oft in mehr oder weniger subtiler Weise 

anders gesprochen als über Männer. Da 
kann es schon passieren, daß der Vor

sitzende der Kommission, der alle Be

werber zusammenfassend nochmals vor

stellt, vergißt, über die hervorragenden 

wissenschaftlichen Leistungen einer Frau 

zu erzählen oder Verfahrensschritte, bei 

denen die Bewerberin besonders gut ab

geschnitten hat, als unbeachtlich oder von 

zweifelhafter Aussagekraft abqualifiziert. 

In solchen Fällen ist es die oft sehr 

schwierige Aufgabe des Arbeitskreises für 

Gleichbehandlungsfragen, tätig zu wer

den. Obwohl es den Arbeitskreis nun

mehr schon seit fünf Jahren gibt, ha-
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ben Kommissionsmitglieder immer wie

der - auch nach der fünften oder sechsten 

Sitzung in unserem Beisein - Probleme 

mit dem Namen dieser Institution. Be

zeichnend und üblich sind Bemerkungen 

wie folgende: ,,Aufgrund der Aufsichtsbe

schwerde der Frauen- äh, naja, also dieser 

Gleichberechtigungskommission - ,tschul

digen, den Namen kann ich mir nicht mer
ken, hähä." Diese Benennungsunsicher

heiten sind zumindest erstaunlich. 

Die UOG Novelle 1993 hat die Hand

lungsmöglichkeiten des Arbeitskreises we

sentlich erweitert. Der Arbeitskreis für 

Gleichbehandlungsfragen der Universität 

Wien hat davon massiv Gebrauch ge

macht, mit - das ist vorauszuschicken -

für den großen Aufwand relativ gerin

gem Erfolg. Es gab in mehreren Perso

nalangelegenheiten Aufsichtsbeschwerden 

an das BMWFK wegen Diskriminierung 

von Bewerberinnen; lediglich ein Verfah

ren konnte erfolgreich abgeschlossen wer

den. Andere mögliche Erfolge scheiter

ten vor allem an der langen Verfah

rensdauer: Karriereplanung kann schwer

lich ein ganzes Jahr auf Eis gelegt wer
den, und die betroffenen Frauen suchen 

sich in der Zwischenzeit einen anderen 

Tätigkeitsbereich und ein anderes Ein

kommen. In einem Fall wurde etwa einer 

für eine Stelle als Vertragsassistentin 

nicht berücksichtigten Bewerberin - we

gen deren Diskriminierung eine Aufsichts

beschwerde geführt wurde - ein dreijähri

ges Habilitationsstipendium für die Ver

einigten Staaten von anderer Stelle zuge

sprochen, was nicht zuletzt von ihrer aus

gezeichneten und inneruniversitär nicht 

hinreichend wahrgenommenen Qualifika

tion zeugt. 

Erweiterte Handlungsmöglichkeiten be-
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deuten freilich auch mehr Arbeitsauf
wand. Bislang gibt es dafür keine Ausstat

tung mit Personal- und Sachmitteln und 

auch keinen eigenen Raum. Diese Situa

tion könnte sich durch den Frauenförde

rungsplan ändern, da festgelegt wird, daß 

Universitätsdirektion, Rektorat und Aka

demiedirektion für die administrative Un

terstützung des Arbeitskreises Sorge zu 

tragen haben. Darauf ist insbesondere 

bei der budgetären Bedarfsanmeldung zu 

achten. Ob diese Unterstützung tatsäch

lich genehmigt wird, wird mit Interesse zu 

beobachten sein. 

Ein weiteres Problem liegt darin, daß 
Arbeitskreismitglieder selbstverständlich 

voll in Wissenschaft, Lehre und Insti

tutsbetrieb eingegliedert sind, daher ihre 

Dienstpflichten in vollem Umfang zu 

erfüllen haben. Damit sie aufgrund der 

hohen zeitlichen Belastung keinen Scha

den für die universitäre Laufbahn er

leiden, ist nun im Frauenförderungsplan 

dezidiert festgehalten, daß die Arbeit 

für den Arbeitskreis als wichtiger Teil 

der Dienstpflichten im Rahmen der Ver

waltung zu berücksichtigen ist. Freilich 

ist einem möglichen Optimismus entge

genzuhalten, daß der Verwaltungarbeit 

bei Weiterbestellungen meist kein ent

scheidendes Gewicht zufällt. Im Wissen

schaftsbetrieb zählen der Publikations

umfang und die absolvierte Lehre. Hat 

frau hier wenig vorzuweisen, kommt sie 

jedenfalls in größte Schwierigkeiten. Und 

gerade Engagement in Frauenangelegen

heiten ist, gelinde gesagt, unbedankt. 

Um den zeitlichen Aufwand etwas zu 

reduzieren, sollen basierend auf einer 

Empfehlung des Akademischen Senats, 
dem diese Problematik nahegebracht wer

den konnte , Frauenbeauftragte an den In-
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stituten eingesetzt werden, damit die Ar
beitskreismitglieder von möglichen anste

henden Problemen frühzeitig informiert 

werden und sich so Sitzungsteilnahmen 

ersparen können. Auch dies ist freilich 

nicht unproblematisch. Denn viele Pro
bleme zeigen sich oft erst in den ent

sprechenden Kommissionen, deren Ver

lauf mitunter äußerst ,überraschende' Er

gebnisse zeitigt. In einem Fall wurden 

die Arbeitskreismitglieder beruhigt, die 

entsprechende Frau sei anerkanntermaßen 

so hoch qualifiziert, daß es keinesfalls 

ein Problem geben würde - ,überra

schenderweise' lautete der Kommissions

beschluß, sie werde nicht zum Hearing 

eingeladen. Aufgrund der Fehlinforma

tion war kein Arbeitskreismitglied in der 

Sitzung anwesend, und da die Informa

tion über den Nichteinladungsbeschluß 

den Arbeitskreis erst sehr spät erreichte, 

konnte dieser Fehler im letzten Moment 

gutgemacht werden, indem am letzten 

Tag der Frist ein Einspruch eingebracht 

wurde. 

Die Rechtsmittel gegen Diskriminie

rung kann nur der Arbeitskreis als Kolle

gialorgan ergreifen. Daß für einzelne dis

kriminierte Frauen somit keine Individu

albeschwerde möglich ist, hat positive wie 

negative Seiten. Es ist zwar sicher nicht 

unangenehm, einen Arbeitskreis vorge

hen zu lassen, hinter dem frau sich auch 

,verstecken' kann. Allerdings eröffnen sich 

zwei Problembereiche. Einerseits könnte 

es, wie schon geschildert, passieren, daß 

ein Fall gleichsam ,verschlafen' wird. An

dererseits kann der Arbeitskreis, der sein 

Mandat von Amts wegen hat, theoretisch 

auch ohne Absprache mit der betroffenen 

Frau tätig werden. Demgegenüber kommt 

es des öfteren vor, daß Frauen an den 
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Arbeitskreis mit dem Ersuchen herantre

ten, in ihrer Angelegenheit nicht tätig zu 

werden, weil sie negative Karrierefolgen 

befürchten und glauben, eine Aufsichts

beschwerde wegen ihrer Diskriminierung 
würde sie ,unmöglich machen'. Der Ar

beitskreis respektiert diese Bitte - wenn 

auch mit Bedauern. 
Sexuelle Belästigung wird gemäß Frau

enförderungsplan nach dienst- und dis

ziplinarrechtlichen Vorschriften belangt. 
Demnach können Lektoren und Vertrags

assistenten nach diesen Normen nicht be

langt werden, da sie in keinem beam

teten Verhältnis zum Bund stehen und 
das Dienst- und Disziplinarrecht nicht auf 

sie anzuwenden ist. So gesehen kann es 

nicht zielführend sein, sexuelle Belästi

gung allein in diesem Rahmen zu verfol

gen. Im Gegenteil: Es wäre notwendig, 

diesen Tatbestand generell strafrechtlich 

und/oder zivilrechtlich zu regeln, insbe

sondere, da sexuelle Belästigung von Stu

dentinnen durch den Frauenförderungs

plan nicht erfaßt ist. 

Nachdenklich stimmt, daß das Kon

tingent für Frauenforschung, der so

genannte ,Frauentopf, nach der Be

stimmung des Frauenförderungsplans ab 

Einführung des UOG 1993 (von dem 
die Universität Wien höchstwahrschein

lich ab dem Studienjahr 1996/97 be

troffen sein wird) entfällt - in Zusam

menhang damit, daß dann die Bestim

mungen des Frauenförderungsplans über 

die Erhöhung des Anteils des weiblichen 

Lehrpersonals anzuwenden sein werden. 

Ich halte es allerdings für einen Trug

schluß zu glauben, daß über diese Schiene 

die Frauenforschung gesichert sein würde. 

Zum einen ist es sehr zweifelhaft, ob die 

Erhöhung des Anteils der Frauen in der 
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Lehre wirklich zügig vorangehen wird. 

Dafür müßten generell mehr Frauen an 

den Universitäten tätig sein, und der Weg 

dorthin ist dornig. 

Zum anderen sind Lehraufträge aus 

dem ,Frauentopf oft die einzige Möglich
keit, Frauenforschung an einer Fakultät 

zu betreiben. Die Frauenforschung an der 

Juridischen Fakultät etwa hat eine sehr 

junge Geschichte, die in engem Zusam

menhang mit den Möglichkeiten steht, die 
der ,Frauentopf bietet. Da nämlich jede 

verfügbare Lehrveranstaltungsstunde aus 

dem Fakultätskontingent benötigt wird, 

um die Studierenden in ohnehin überfüll
ten Hörsälen für ihre Prüfungen vorzu

bereiten, können nicht-habilitierte Assi

stent/inn/en an der Juridischen Fakultät 

faktisch nur vorlesungsbegleitende Lehr

veranstaltungen (Repetitorien, Übungen) 

abhalten . Wollen sie Aktivitäten auch im 

Bereich frauenspezifischer Lehre setzen, 

sind sie gänzlich auf den ,Frauentopf an

gewiesen . Und es scheint mir auch in Zu

kunft nicht damit zu rechnen zu sein, 

daß sich - insbesondere da das Klima an 

der juridischen Fakultät für Frauenfor

schung nicht sehr günstig ist - in dieser 
Hinsicht etwas ändern könnte. Ähnliches 

mag, wenngleich nicht in dieser Schärfe, 
auch für andere Fakultäten gelten. 

Welche Hoffnung kann auf den Frau

enförderungsplan gesetzt werden? Wer

den dadurch mehr Frauen an die Uni

versitäten kommen? Trotz aller Skepsis 

hinsichtlich der Durchsetzbarkeit ist zum 

einen zu sagen, daß noch jede program

matische Norm gesellschaftliche Signal

wirkung gehabt hat. Zum anderen hat 

die Pionierarbeit des Arbeitskreises in 

den universitären Gremien teilweise zu 

einer merklichen Hebung des Bewußt-
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seins geführt. Die Umdenkprozesse ver

laufen langsam, finden aber doch statt, 
und in einigen Fällen war es möglich, in 
einer dem Einspruch nachfolgenden Sit

zung die Kommission argumentativ zu 
überzeugen. Da die Umsetzung der Vor
gaben des Frauenförderungsplans, abge

sehen von den Möglichkeiten des Arbeits
kreises, an sehr mächtigen Einzelperso
nen hängt, kann nur auf ein weiteres Fort

schreiten dieses Umdenkprozesses gehofft 
werden. Nicht zuletzt könnte der Frau
enförderungsplan dabei eine Rolle spielen. 
Frau wird sehen. 

Anmerkungen: 

1 Vgl. Anna Sporrer, Gleichberechtigung 

und Gleichheitsgrundsatz. Gleichbehandlung 

und Frauenförderung aus der Sicht des 

Verfassungs- und Europarechts, unveröff. jur. 

Dissertation, Universität Wien 1995, 65 . 
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Alfred J. Noll 

Demokratische Gerechtigkeit 
ISBN 3-85115-223-9 

120 Seiten, öS /98,-IDM 29, -lsFr 29,-

Wer von Gerechtigkeit spricht, 

glaubt meist zu wissen, was er 

meint. Bei näherer Betrachtung 

zeigt sich aber, daß viele der Vor

aussetzungen der Rede über Gerech

tigkeit problematisch und zweifel

haft sein können. Wie läßt sich zu 

einer gemeinsamen Auffassung von 

Gerechtigkeit kommen? Ist es in 

diesen Tagen noch sinnvoll , sich 

von der Suche nach Gerechtigkeit 

anleiten zu lassen? 

Alfred Noll versucht in seinem 

Buch Kriterien für demokratische 

Gerechtigkeit zu benennen. Insge

samt plädiert er für einen maßvol

len Universalismus: Auch wenn die 

Idee der Gerechtigkeit nicht unmit

telbar an jedem Ort verwirklichbar 

sei und immer wieder vor neue Her

ausforderungen gestellt werde, 

bleibe die Forderung nach Gerech

tigkeit nach wie vor aktuell. 

~a 
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